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Das Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG)
 macht es Personen, die aus Nicht-EU-Ländern allein (nicht zusammen mit ihrer Familie) nach Österreich kommen wollen, um bei uns eine Schule zu besuchen, in vielen Fällen praktisch unmöglich, ohne Gesetzesverletzung die hiefür erforderliche Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, denn sie müssen von der Zielschule sofort als ordentlicher/-e Schüler/-in aufgenommen werden (können) - vgl. § 63 Abs. 1 NAG –, und die betreffende Schule muss dies der Aufenthaltsbehörde (in der Stmk.: die FA7C des A. d. Stmk. Landesregierung) im Voraus schriftlich bestätigen.

Die Aufnahme als ordentlicher/-e Schüler/-in ist im Schulrecht jedoch an gewisse Voraussetzungen gebunden (die Beherrschung der deutschen Sprache ist nur eine davon.) Wie aber sollen diese Voraussetzungen erfüllt werden können, wenn jemand aus einem weit entfernten Land (wie der VR China) anstrebt, eine AHS in Graz zu besuchen?

Die Juristen des Innenministeriums, die dieses Gesetz vorbereiteten, haben den österreichischen Schulgesetzen offensichtlich nicht genügend Beachtung geschenkt.

Seiteneinsteiger/-innen kurz vor bzw. nach dem Ende des 

schulpflichtigen Alters

Die Seiteneinsteiger/-innen kurz vor dem Ende bzw. nach dem Ende des schulpflichtigen Alters ohne (ausreichende) Deutschkenntnisse und - sehr oft - ohne oder nur mit lückenhafter Vorbildung (zur Zeit bei uns vor allem von Tschetschenen/-innen repräsentiert), stellen Hauptschule und polytechnische Schule vor schier unlösbare Aufgaben.

Die genannten Schulen vermissen die benötigten Ressourcen, fühlen sich überfordert, allein gelassen – nicht anders als vor 9 Jahren, als die ehemalige Ausländerberatungsstelle die schulische Ausländer- (Migranten-/-innen-)Betreuung in den steirischen Schulbezirken evaluierte. Geändert hat sich gegenüber 1999 lediglich die ethnische Zusammensetzung des Zuwandererspektrums.

Seiteneinsteiger/-innen, altersgemäß in der 4. Klasse der Hauptschule sitzend, denen - etwa in Mathematik - jedoch bestenfalls der Stoff der 2. Klasse vermittelbar ist, können den Hauptschulabschluss nur als Externisten/-innen erreichen.

Zum Interesse afrikanischer Pädagogen/-innen an einer Stelle als muttersprachliche Lehrkraft im APS-Bereich der Stadt Graz

Nicht sehr häufig, aber doch immer wieder einmal, bekunden afrikanische Pädagoginnen (weit seltener: Pädagogen!) ihr Interesse an einer Stelle als muttersprachliche Lehrkraft im Grazer APS-Bereich, bislang allerdings ohne Aussicht auf die Erfüllung ihres Wunsches.

Denn zum einen war die im Heimatland erworbene pädagogische Kompetenz bisher noch niemals von der vorgeschriebenen deutschsprachlichen Mindestkompetenz begleitet. Zum anderen gelang bis jetzt auch noch nie der Bedarfsnachweis (erbracht durch eine zureichende Anzahl von Anmeldungen [das wären mindestens 15] aus dem APS-Sektor).
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